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B R E M I S C H E  B Ü R G E R S C H A F T
Landtag
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Bericht des staatlichen Petitionsausschusses Nr. 6 vom 12. Februar 2016

Der staatliche Petitionsausschuss hat am 12. Februar 2016 die nachstehend aufge-
führten  sechs  Eingaben  abschließend  beraten.  Der  Ausschuss  bittet,  die  Bürger-
schaft (Landtag) möge über die Petitionen wie empfohlen beschließen und die Vor-
lage dringlich behandeln.

Insa Peters-Rehwinkel

(Vorsitzende)

Der Ausschuss bittet, folgende Eingaben für erledigt zu erklären, da die Bürger-
schaft (Landtag) keine Möglichkeit sieht, den Eingaben zu entsprechen:

Eingabe-Nr.: L 18/427

Gegenstand: Anschaffung eines größeren Fernsehers in der Forensik

Begründung: Der Petent bittet um die Erlaubnis, in der Klinik für Forensische Psy-
chiatrie und Psychotherapie des Klinikums Bremen-Ost für sich ei-
nen größeren Fernseher anschaffen zu dürfen. Er trägt vor, er leide
unter einer Sehschwäche. Deshalb könne er mit dem jetzigen Fern-
seher die Informationen des Videotextes nicht lesen.

Der staatliche Petitionsausschuss hat zu dem Vorbringen des Peten-
ten eine Stellungnahme des Senators für Gesundheit eingeholt. Un-
ter Berücksichtigung dessen stellt sich das Ergebnis der parlamenta-
rischen Überprüfung zusammengefasst folgendermaßen dar:

Die Hausordnung der Klinik für Forensische Psychiatrie und Psycho-
therapie des Klinikums Bremen-Ost trifft Regelungen über den Be-
sitz privater Fernsehapparate. Der vom Petenten genutzte Fernseh-
apparat entspricht den Vorgaben. Nach den Informationen des staat-
lichen Petitionsausschusses leidet der Petent nicht unter einer derart
schlimmen Sehstörung, die eine Ausnahme und damit die Anschaf-
fung eines größeren Geräts erfordern würde. Dazu hat er auch nur
unsubstantiiert vorgetragen. Wegen der erforderlichen Gleichbe-
handlung der Bewohner der Klinik für Forensische Psychiatrie und
Psychotherapie des Klinikums Bremen-Ost kann sich der staatliche
Petitionsausschuss nicht dafür einsetzen, zugunsten des Petenten eine
Ausnahme von der Hausordnung zu machen.

Eingabe-Nr.: L 18/434

Gegenstand: Unterbringung in der Forensik

Begründung: Der Petent beschwert sich darüber, dass er aufgrund der Aussage
einer als notorischer Lügner bekannten Person in der Forensik unter-
gebracht sei. Der Chefarzt decke die Angelegenheit.

Der staatliche Petitionsausschuss hat zu dem Vorbringen des Peten-
ten eine Stellungnahme des Senators für Gesundheit eingeholt. Un-
ter Berücksichtigung dessen stellt sich das Ergebnis der parlamenta-
rischen Überprüfung zusammengefasst folgendermaßen dar:

Der Petent wurde rechtskräftig zu einer langjährigen Haftstrafe ver-
urteilt. Darüber hinaus wurde die Unterbringung in einer Maßregel-
vollzugseinrichtung  angeordnet.  Lockerungsmaßnahmen  wurden
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rückgängig gemacht und der Petent erneut in die Klinik für Forensi-
sche Psychiatrie und Psychotherapie untergebracht. Anlass dafür wa-
ren Vorwürfe, der Petent sei erneut einschlägig straffällig geworden.

Der staatliche Petitionsausschuss sieht keine Möglichkeit, im Sinne
des Petenten tätig zu werden. Ob der Petent erneut straffällig gewor-
den ist, wird im Rahmen staatsanwaltschaftlicher Ermittlungen und
eines unabhängigen Gerichtsverfahrens geklärt. Der Vortrag des Pe-
tenten ist so wenig substantiiert, dass er keinen Anhalt für ein Ein-
greifen des staatlichen Petitionsausschusses bietet.

Eingabe-Nr.: L 18/451

Gegenstand: Zusammenlegung von Radio Bremen und NDR

Begründung: Der Petent regt eine Zusammenlegung von Radio Bremen mit dem
Norddeutschen Rundfunk an. Das Fernsehprogramm von Radio Bre-
men könne im NDR gesendet werden, während Zuschauer außer-
halb Bremens weiterhin das Lokalprogramm anderer Länder emp-
fangen würden. So erhielten die Zuschauer der norddeutschen Län-
der weiterhin lokale Informationen, ohne dass es zu Qualitätsein-
bußen komme. Da die Hörfunkstationen von Radio Bremen und des
Norddeutschen Rundfunks ohnehin vergleichbare Sparten anspre-
chen, sei ein Weiterbetrieb von Radio Bremen entbehrlich. Die sich
daraus ergebende Zusammenlegung der Hörfunkfrequenzen führe
zu erheblichen Kosteneinsparungen.

Der staatliche Petitionsausschuss hat zu dem Vorbringen des Peten-
ten eine Stellungnahme des Chefs der Senatskanzlei eingeholt. Un-
ter Berücksichtigung dessen stellt sich das Ergebnis der parlamenta-
rischen Überprüfung zusammengefasst folgendermaßen dar:

Der staatliche Petitionsausschuss kann das Anliegen des Petenten
nicht unterstützen. Die für den öffentlich-rechtlichen Rundfunk zu-
ständigen Länder haben sich mit dem 16. Rundfunkänderungsstaats-
vertrag ausdrücklich dafür ausgesprochen, den Bestand und die wei-
tere Entwicklung der kleinen Rundfunkanstalten Radio Bremen und
Saarländischer Rundfunk langfristig zu sichern. Beiden Sendern wer-
den künftig mehr Mittel aus der Finanzausgleichsmasse der Rund-
funkanstalten zur Verfügung gestellt. Unter den Ländern besteht Ei-
nigkeit darüber, dass Radio Bremen und der Saarländische Rund-
funk unverzichtbarer Bestandteil der ARD sind. Das Prinzip der ARD
basiert auf regionaler Vielfalt im Rundfunkangebot, um föderale Sys-
teme der Bundesrepublik auch im Rundfunk zu spiegeln.

Das Hörfunkprogramm von NDR und Radio Bremen sind nicht – wie
der Petent offenbar meint – deckungsgleich. Ergänzend weist der
staatliche Petitionsausschuss darauf hin, dass Radio Bremen nach wie
vor seinen Anteil an der Fortentwicklung des ARD-Programms hat.
Auch hat der Sender einige bekannte Entertainer gefördert.

Zur weiteren Begründung wird auf die dem Petenten bekannte aus-
führliche Stellungnahme des Chefs der Senatskanzlei verwiesen.

Eingabe-Nr.: L 18/543

Gegenstand: Verbot von Stachel- und Korallenhalsbändern sowie elektrisierender
oder chemischer Dressurgeräte

Begründung: Der Petent regt an, das Tierschutzgesetz dahingehend zu ändern,
dass der Vertrieb, Erwerb und Benutzung von Stachel- und Korallen-
halsbändern sowie elektrisierender oder chemischer Dressurgeräte
durch Privatpersonen verboten werden. Der Petitionsausschuss des
Deutschen Bundestages hat diese Petition in Bezug auf die die Ge-
setzgebung betreffenden Fragen für erledigt erklärt, weil dem An-
liegen teilweise entsprochen wurde. Wegen des Vollzugs der tier-
schutzrechtlichen Bestimmungen hat der Petitionsausschuss des Deut-
schen Bundestages die Petition zuständigkeitshalber den Petitions-
ausschüssen der Länder zugeleitet.
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Der staatliche Petitionsausschuss hat zu dem Vorbringen des Peten-
ten eine Stellungnahme des Senators für Gesundheit eingeholt. Un-
ter Berücksichtigung dessen stellt sich das Ergebnis der parlamenta-
rischen Überprüfung zusammengefasst folgendermaßen dar:

Nach dem Tierschutzgesetz ist es verboten, ein Tier auszubilden oder
zu trainieren, sofern damit erhebliche Schmerzen, Leiden oder Schä-
den für das Tier verbunden sind. Darüber hinaus ist es verboten, ein
Gerät zu verwenden, das durch direkte Stromeinwirkung das artge-
mäße Verhalten eines Tieres, insbesondere seine Bewegung, erheb-
lich einschränkt oder es zur Bewegung zwingt und dem Tier dadurch
nicht unerhebliche Schmerzen, Leiden oder Schäden zufügt. Das
Tierschutzgesetz stellt den Behörden ein Instrumentarium zur Verfü-
gung, um effektiv gegen Verstöße bei der Anwendung der vom Pe-
tenten genannten Hilfsmittel vorzugehen. In Bremen wurden dem-
entsprechend einige wenige Bußgeldverfahren durchgeführt.

Eingabe-Nr.: L 18/456

Gegenstand: Beschwerde über die Justizvollzugsanstalt (JVA)

Begründung: Der Petent äußert anhand seines Einzelfalls seinen Unmut darüber,
dass nach seinen Informationen die Ärzte in der JVA auf Anweisung
der Anstaltsleitung die Drogensubstitution von Gefangenen beenden
würden, wenn bei diesen Beikonsum anderer Drogen festgestellt
worden  sei.  Seiner  Ansicht  nach  sei  eine  solche  Anweisung  nicht
rechtmäßig. Da es sich um die Behandlung einer Krankheit handele,
könne einem Arzt von einem Nichtmediziner nicht vorgeschrieben
werden, wie er seinen Beruf auszuüben habe. Auch sei es kontrapro-
duktiv, Drogenkranken ihr Substitut vorzuenthalten, weil sie dann
möglicherweise wieder auf andere Drogen zurückgreifen würden.

Der staatliche Petitionsausschuss hat zu dem Vorbringen des Peten-
ten eine Stellungnahme des Senators für Justiz und Verfassung ein-
geholt. Unter Berücksichtigung dessen stellt sich das Ergebnis der
parlamentarischen Überprüfung zusammengefasst folgendermaßen
dar:

Die Drogensubstitution in der JVA erfolgt nach den Richtlinien der
Bundesärztekammer und den Richtlinien über die Bewertung ärztli-
cher Untersuchungs- und Behandlungsmethoden des Bundesaus-
schusses der Ärzte und Krankenkassen. Der Petent hat durch Bei-
konsum von Drogen mehrfach gegen diese Vorgaben und auch ge-
gen die zwischen ihm und dem ärztlichen Dienst der JVA geschlos-
sene Vereinbarung verstoßen. Dies hat der ärztliche Dienst der JVA
dem Petenten auch schriftlich mitgeteilt. Der ärztliche Dienst der JVA
hat die Substitution des Petenten aus medizinischen Gründen been-
det. Man war der Auffassung, dass der Zweck der Behandlung bei
mehrfach wiederholtem Nachweis illegaler Substanzen nicht mehr
erreichbar sei. Dementsprechend handelte sich nicht um eine diszi-
plinarische Maßnahme, die die Anstaltsleitung getroffen hat, son-
dern um eine medizinische Entscheidung des ärztlichen Dienstes.
Bei entsprechender ärztlicher Indikation besteht dementsprechend
die Möglichkeit, dass der Petent wieder in das Substitutionsprogramm
aufgenommen wird.

Abschließend sei darauf hingewiesen, dass der Senator für Justiz und
Verfassung nochmals klargestellt hat, der ärztliche Dienst der JVA
richte sich bei der gesundheitlichen Betreuung der Gefangenen aus-
schließlich nach den medizinischen Notwendigkeiten und nicht nach
Weisungen der Anstaltsleitung.

Eingabe-Nr.: L 18/469

Gegenstand: Gesetz über den Rettungsdienst

Begründung: Der Petent dieser vom Petitionsausschuss des Deutschen Bundestags
allen Landesvolksvertretungen zugeleiteten Petition setzt sich dafür
ein, ein Bundesgesetz für den Rettungsdienst zu erlassen. Die der-
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zeitigen Entwicklungen im Rettungsdienst, wie die europaweite Aus-
schreibung des Rettungsdienstes, Probleme bei der Umsetzung des
Notfallsanitätergesetzes und die zunehmend unzumutbaren Arbeits-
bedingungen im Rettungsdienst, machten es notwendig, den Ret-
tungsdienst in Deutschland zu verstaatlichen oder einheitlich zu re-
kommunalisieren und zu einer hoheitlichen Aufgabe zu erklären.

Der staatliche Petitionsausschuss hat zu dem Vorbringen des Peten-
ten eine Stellungnahme des Senators für Inneres und Sport einge-
holt. Unter Berücksichtigung dessen stellt sich das Ergebnis der par-
lamentarischen Überprüfung zusammengefasst folgendermaßen dar:

Der staatliche Petitionsausschuss kann das Anliegen des Petenten
nicht unterstützen. Damit ein solches Bundesgesetz erlassen werden
könnte, müsste das Grundgesetz geändert werden, weil nach der
jetzigen Rechtslage die Gesetzgebungszuständigkeit für den Ret-
tungsdienst bei den Ländern liegt.

Nach Auffassung des staatlichen Petitionsausschuss sollte von einer
entsprechenden Bundesratsinitiative abgesehen werden. Ein einheit-
licher Rettungsdienst wäre nicht zielführend. Die Lebensumstände
in den einzelnen Ländern sind unterschiedlich. Dementsprechend
muss auch der Rettungsdienst in einem Flächenland anders aufge-
stellt werden, als beispielsweise in einem Stadtstaat. Länderüber-
greifende Abstimmungen erfolgen im Rahmen der fachbereichsbezo-
genen Zusammenarbeit der Länder im Ausschuss „Rettungswesen“,
einem Unterausschuss der Innenminister- und Gesundheitsminister-
konferenz.
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